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Allgemeines

Eine besondere Form des Ehrenamts ist der Prädikantendienst. Religionslehrer und Reli-
gionslehrerinnen, Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildung (VSBMO) und
andere Personen wirken aufgrund einer „besonderen Beauftragung zur Verkündigung“
(Prädikantengesetz) an der öffentlichen Verkündigung an den offiziellen Predigtstätten der
Gemeinden durch ihren Dienst an Wort und Sakrament mit. Sie ergänzen den ordentlichen
Pfarrdienst, indem sie ihre besonderen lebensweltlichen Erfahrungen in die gemeindliche
Verkündigung einbringen. Die Gemeinde kann geeignete Gemeindeglieder zur entspre-
chenden Ausbildung am Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung vorschlagen. Sie ordnet
diesen Dienst und trägt dafür Sorge, dass Prädikantinnen und Prädikanten in die Gottes-
dienstplanung einbezogen sind, der Dienst aber zugleich ausschließlich freiwillig und eh-
renamtlich wahrgenommen wird.

Artikel 34 Satz 2 Kirchenordnung legt fest, dass das Nähere durch Kirchengesetz geregelt
wird. Dies sind insbesondere:

1. Kirchengesetz über die Ordnung für die Wortverkündigung und die Sakramentsver-
waltung durch Prädikantinnen und Prädikanten (Prädikantengesetz – PrädG) vom 19.
November 2010

2. Ordnung für die Ausbildung und den Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit (VSBMO) vom 18. September 1997

3. Ausführungs- und Übergangsbestimmungen zu der Ordnung für die Ausbildung und
den Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkündigung, Seelsorge und Bil-
dungsarbeit (AB VSBMO) vom 26. August 1997

4. Richtlinien über die Mitwirkung nicht ordinierter Gemeindeglieder an der Austeilung
des Heiligen Abendmahls vom 14. Mai 1975

Allgemeine Erläuterungen zur Kirchenordnung– Dokumentenübersicht –
Gesetzgebungsverfahren

Die allgemeinen Erläuterungen finden Sie hier oder bei dem aufgerufenen Dokument auf
der Webseite bei den Icons unter „E“.
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